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1 Einleitung 

1.1 Lage und Abgrenzung des Plangebiets 

Die Ortsgemeinde Katzweiler liegt in der Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg im 

Landkreis Kaiserslautern und ist von landwirtschaftlich genutztem Offenland umgeben. 

 
Lage des Plangebiets (schwarz gekennzeichnet, s. Abb. oben und unten) innerhalb der Orts-

gemeinde Katzweiler    

(Quelle: http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php , Abfr. 02/2018) 

Der rund 3400 m² große Geltungsbereich des Bebauungsplans selber liegt in der zent-

ralen Ortslage von Katzweiler, s¿dlich der Ortdurchfahrt B270 ĂHauptstraÇeñ. Im S¿den 

wird der Geltungsbereich durch die ĂStorcheneckerstraÇeñ begrenzt. Im Nord(Osten) 

liegt das Areal der evangelischen Kirchengemeinde mit dem Garten des Pfarrhauses 

und dem Kirchengebäude. Das Plangebiet besteht aus einer fragmentisierten Obstwie-

se, die in der Vergangenheit extensiv gepflegt wurde, und sehr sporadisch für sportli-

che Aktivitäten genutzt wurde wie z. B. Volleyball und Geländespiele.  

http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php
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Das Plangebiet im baulichen Kontext (rot gestrichelt)   

(Quelle: http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php , Abfrage 02/2018) 

 

1.2 Beschreibung der Planung und relevante Wirkfaktoren 

Die Gemeinderat Katzweiler hat den Bebauungsplan ĂPfarrgartenñ in seiner Sitzung am 

22.07.2015 gemªÇ Ä 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des Bebauungsplanes ĂPfarrgar-

tenñ beschlossen. 

Die gesamte Fläche wird als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Hier entstehen 

Einzel- und Doppelhäuser. Die drei westlichen Grundstücke werden von der Haupt-

straße im Norden her über ein kleine Stichstraße erschlossen, während die drei östli-

chen Grundstücke aufgrund der besonderen topografischen Situation im Süden direkt 

an die vorhandene Storcheneckerstraße angebunden werden.  

http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php
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Konzeptskizze für den Bebauungsplan (Stand:01/2018)  

Bereits im Vorfeld gab es schon von einem anderen Projektentwickler einen Entwurf für 

eine erheblich dichtere Bebauung. Dieser Entwurf wurde ï nach der Durchführung der 

Offenlage Mitte 2016 ï fallen gelassen. Der hier vorliegende neue Entwurf des neuen 

Projektentwicklers Conzept W weist auf der Grundlage eines im Nordosten zurückge-

nommenen Geltungsbereiches eine wesentlich reduzierte Baudichte und eine Be-

schränkung der baulichen Nutzung (ausschließlich Wohnbebauung) bzw. baulichen 

Dichte auf. Aufgrund der Zurücksetzung der nordöstlichen Geltungsbereichsgrenze 

(Verschieben nach Westen) wurde die vorhandene alte, sehr prägnante Eiche am 

Nordrand aus dem Plangebiet ausgegrenzt und kann nunmehr ï entsprechend der 

Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde von Juni 2016 zu dem ehemaligen 

Bebauungsplanentwurf ï erhalten bleiben. Der Verlust der übrigen Obstgehölze im 

Plangebiet ist aufgrund der relativ dichten Bebauung und der schwierig zu erschlie-

ßenden topografischen Geländesituation nicht zu vermeiden.  

Vorbelastung 

Vorbelastungen des Plangebietes aus der unmittelbaren Umgebung bestehen ï wenn 

auch nicht in einem erheblichem Umfang - durch die zentrale Lage der Freifläche in-

nerhalb der Ortslage von Katzweiler und durch das kurze Stück entlang der Hauptstra-

ße im Norden (Lärm, Licht, Bewegung, Emissionen, Prädatordruck durch Hauskatzen). 

Im westlichen Teil des Plangebiets selber wird eine Fläche sporadisch als Volleyball-

feld genutzt oder in neuerer Zeit für Geländespiele der Pfarrjugend (Aufscheuchwir-

kung, Lärm).  

Baubedingte Wirkungen 

Vor Baubeginn ist die Räumung des Baufeldes und der Flächen für die Baustellenein-

richtung notwendig, insbesondere die Rodung der Gehölze und die Beseitigung der 

Wiesenstrukturen durch Abschieben des Oberbodens. Des Weiteren ist mit temporären 

Beeinträchtigungen durch Baubetrieb und Zulieferverkehr Baustoffe (Lärm, Beunruhi-

gung, Erdbewegungen u.a.). zu rechnen. 
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Anlagebedingte Wirkfaktionen durch die Ausweisung des Baugebietes wirken als Bio-

topverlust durch Versiegelung und intensive (naturferne) Gartenanlagen. 

Betriebsbedingte Wirkfaktionen sind durch die Wohnnutzung bzw. die Nutzung der 

Hausgärten verursachte Lärm- und Lichteinwirkungen oder optische Reize der Anwoh-

ner zu erwarten. Die Intensität wird die Vorbelastung durch die angrenzende Wohnnut-

zung deutlich erhöhen. 

1.3 Methodik 

Bei der artenschutzrechtlichen Vorprüfung wird durch eine überschlägige Prognose 

geklärt, ob und bei welchen Arten artenschutzrechtliche Konflikte auftreten können. 

Hierzu sind verfügbare Informationen zum betroffenen Artenspektrum einzuholen. So-

fern artenschutzrechtliche Konflikte möglich sind, wird eine vertiefende Prüfung der 

Verbotstatbestände erforderlich. 

Folgende verfügbare Informationen zum betroffenen Artenspektrum wurden ausgewer-

tet:  ArtenAnalyse1, Artdatenportal2 und ARTeFAKT3. 

Darüber hinaus wurde eine Biotopkartierung am 09.04.2018 vorgenommen. Dabei 

wurde die Habitatqualität für streng geschützte Arten, die im Bereich Katzweiler vor-

kommen, geprüft. Hierbei wurden die Bäume im Plangebiet und dessen unmittelbarer 

Umgebung von allen Seiten abgegangen und auf ihre Eignung als Ruhe- und Repro-

duktionsquartier für höhlen- und nischenbesiedelnde Arten wie Fledermäuse und höh-

len- bzw. nischenbrütende Vögel (Höhlungen, Spalten und abplatzende Borke) geprüft. 

Zusätzlich wurden die Obstbäume, die Strauchgehölze der Randbereiche und die alte 

Eiche im Norden außerhalb des Geltungsbereichs nach Nestern von Vogelarten, wel-

che diese mehrjährig nutzen (Greifvögel, Eulen, Rabenvögel), abgesucht. 

 

2 Artenschutzrechtliche Grundlagen 

Als planungsrelevante Arten gelten die gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 13 und 14 BNatSchG be-

sonders und streng geschützten Tier- und Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-

Richtlinie (FFH) und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie (VSR). Zu den planungsre-

levanten FFH-Anhang IV-Arten gehören Vertreter aus den Artengruppen Amphibien, 

Fische/Rundmäuler, Käfer, Libellen, Reptilien, Säugetiere, Schmetterlinge und Weich-

tiere (Muscheln/ Schnecken). 

Für diese sowie für die VSR-Vogelarten ist zu prüfen, ob durch das Vorhaben die in 

§ 44 (1) BNatSchG formulierten Zugriffsverbote  - unter Berücksichtigung erforderlicher 

Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen -  erfüllt sind.  

 

Die Verbotstatbestände gemäß § 44 (1) BNatSchG lauten wie folgt: 

Es ist verboten,  

1. éwild lebenden Tieren der besonders gesch¿tzten Arten nachzustellen, sie zu fan-

gen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu ent-

nehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

                                                           
1
 ArtenAnalyse unter http://www.artenanalyse.net/artenanalyse/, abgerufen  02/2018 

2
 Artdatenportal unter http://map.final.rlp.de/artdatenportal/, abgerufen 02/2018 

3
 ARTeFAKT unter http://www.artefakt.rlp.de/, Stand 11/2014, abgerufen 02/2018 
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2. éwild lebende Tiere der streng gesch¿tzten Arten und der europªischen Vogelarten 

während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungs-

zeiten erheblich zu stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Stö-

rung der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. éFortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders ge-

schützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. éwild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungs-

formen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu 

zerstören 

Nach § 44 (5) ergeben sich u. a. bei der Bauleitplanung und der Genehmigung von 

Vorhaben die folgenden Sonderregelungen: Sofern die ökologische Funktion der von 

dem Eingriff betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusammen-

hang weiter erfüllt wird, liegt kein Verstoß gegen die Zugriffsverbote vor. 

3 Bestandsituation 

3.1 Schutzgebiete und -objekte4 

Das Plangebiet liegt außerhalb von internationalen Schutzgebieten wie die des Natu-

ra2000-Netzes und außerhalb von nationalen Schutzgebieten oder ïobjekten des 

LNatSchG RLP. Im Plangebiet sind weder Biotoptypen des § 30 BNatSchG noch 

sonstige geschützte Biotope zu finden.  

3.2 Biotopkartierung 

Zur Beurteilung der Auswirkungen des Planvorhabens auf den Arten- und Biotopschutz 

wurde eine Biotopkartierung am 09.04.2018 vorgenommen. Die Witterung war jahres-

zeitlich günstig: teilweise bewölkt bei 20°C Lufttemperatur. 

Die Bezeichnung der erfassten Biotoptypen erfolgt in Anlehnung an das Biotoptypen-

verzeichnis des Umweltministeriums Rheinland-Pfalz (ehemaliges Ministerium für Um-

welt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten, 2013). 

Das Plangebiet besteht aus einer fragmentierten, brachgefallenen Obstwiese. Große 

Bereiche sind durch aufkommende Verbuschung (ca. 20 % der Fläche) aus überwie-

gend Schlehe, aber auch Brombeere, Rose, geprägt. Die Wiese wurde, bis zur Aufga-

be der Pflege vor 2 -3 Jahren, extensiv gepflegt. Ein mittelalter Walnuss-Baum mit weit 

ausladender Krone bildet die prägnanteste Struktur auf der Wiese. Daneben sind 4 

weitere mittelalte bis alte Birnbäume, 2 Apfelbäume und wenige sehr junge Obstbäume 

vorhanden. Nordwestlich des Walnuss-Baums wurde die Wiese als Volleyballfeld ge-

nutzt. Die Walnuss und die Birnen weisen Totholz und Höhlenbildungen auf.  

Im Nordwesten grenzt eine Natursteinmauer das Plangebiet zur Hauptstraße ab. Durch 

mangelnde Pflege der davor liegenden Flächen ist die Mauer weitgehend von auf-

kommenden Gehölzen zu gewachsen, an der Mauer selber rangt Efeu. Südlich wird 

das Plangebiet durch eine sehr lückige Hecke auf der Böschung zur Storchene-

ckerstraße hinunter begrenzt.  

 

                                                           
4
 Landschaftsinformationssystem der Naturschutzverwaltung Rheinland-Pfalz (LANIS) unter  

http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php, abgerufen 03/2017 
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Bestand des Geltungsbereichs (Luftbildaufnahme 19.07.2016)  

(Luftbild-Quelle: http://map1.naturschutz.rlp.de/kartendienste_naturschutz/index.php, Stand 07/ 

2016, Abfrage 02/2018) 

 

B ï Kleingehölze 

BB1  Strauchgruppe (Ziergehölz, Wurzelaustrieb) 

BD4   Böschungshecke 

BD5   Schnitthecke 

BF4 Jre  Obstbaum, Walnuss 

BF5 Obstbaumgruppe 

E ï Grünland 

EA1 tu  Fettwiese, ruderalisiert (Sportfläche) 

EE1 tt brachgefallene Fettwiese, verbuschend mit überwiegend Schlehe 

H ï Weitere anthropogen bedingte Biotope 

HJ0  Garten (Zierrasen, Schotterwege) 

W Kleinstrukturen der freien Landschaft 

WB1   Schuppen 

 

Zusammenfassende Beurteilung:  

Die naturnahe Wiese mit Gehölzstrukturen besitzt Bedeutung als Trittsteinbiotop inner-

halb der Dorflage. Die Wiese mit den Obstbäumen ist aber gemäß Biotopkartieranlei-

tung für Rheinland-Pfalz5 nicht als schutzwürdiges Biotop einzustufen, da die Voraus-

setzungen bzgl. Qualität und Quantität der kartierten Obstbäume nicht gegeben ist. In 

den vergangenen Jahren ï bis zur Aufgabe der Pflege ï wurde das Gelände für die 

                                                           
5
 LökPlanGbR: Biotopkartieranleitung für Rheinland-Pfalz, Stand 03.05.2012 
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